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Bebauungsplan Nr. E 12/2 Weseler Str. – südost und  78. Änderung 
Flächennutzungsplan 
 
Beteiligung der Behörden u. sonstigen Träger öffentl. Belange 
gem. § 4 (2) BauGB i.V.m. der öffentl. Auslegung gem. § 3 (2) 
BauGB 
 
Ihre E-Mail/Schreiben vom 25.01.2016 
 
 

Im Rahmen des o.g. Verfahrens haben Sie uns beteiligt und um Stel-
lungnahme gebeten. 

 

Hinsichtlich der Belange des Verkehrs (Dez. 25) ergeht folgende Stel-
lungnahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 

 

Hinsichtlich der Belange des Luftverkehrs (Dez. 26) ergeht folgende 
Stellungnahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 

 

Hinsichtlich der Belange der ländlichen Entwicklung und Bodenordnung 
(Dez. 33) ergeht folgende Stellungnahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 

 
  

fachb.5
Textfeld
Anlage 13 zu Vorlage 05-16 0695/2016Bebauungsplanverfahren E 12/2Hier: Stellungnahmen aus der Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB
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Hinsichtlich der Belange der Denkmalangelegenheiten (Dez. 35.4) 
ergeht folgende Stellungnahme: 

Gegen die Aufstellung des BPL Nr. E 12/2 - Weseler Straße und die 78. 
Änderung des FNP bestehen aus meiner Sicht keine Bedenken, da sich 
im Planungsgebiet meines Wissens keine Bau- oder Bodendenkmäler 
befinden, die im Eigentum oder Nutzungsrecht des Landes oder Bundes 
stehen. 

Zur Wahrung sämtlicher denkmalrechtlicher Belange empfehle ich -falls 
nicht bereits geschehen- die Beteiligung des LVR -Amt für Denkmalpfle-
ge im Rheinland-, Pulheim und des LVR -Amt für Bodendenkmalpflege 
im Rheinland-, Bonn, sowie die zuständige kommunale Untere Denk-
malbehörde zu beteiligen. 

 

Hinsichtlich der Belange des Landschafts- und Naturschutzes (Dez. 51) 
ergeht folgende Stellungnahme: 

Es bestehen seitens des Dezernates keine Bedenken gegen die Pla-
nung. 

 

Hinsichtlich der Belange der Abfallwirtschaft (Dez. 52) ergeht folgende 
Stellungnahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 

 

Hinsichtlich der Belange des Immissionsschutzes (Dez. 53) ergeht fol-
gende Stellungnahme: 

zum Bebauungsplan 

In der vorgestellten Planung des Bebauungsplanes E 12/2 ist es vorge-
sehen die planungsrechtliche Grundlage für industriegebiets-typisches 
Gewerbe zu schaffen. Planungsrechtlich wären in Gewerbe- und Indust-
riegebieten Anlagen, die einen Betriebsbereich bilden oder Teil eines 
solchen Betriebsbereichs wären, zulässig. 

Zudem liegt das Plangebiet gemäß den vorliegenden KABAS Informati-
onen (Kartografische Abbildung von Betriebsbereichen und Anlagen 
nach Störfall-Verordnung) innerhalb des Achtungsabstands eines Be-
triebsbereichs nach Störfall-Verordnung - 12. BImSchV. Es handelt sich 
dabei um folgenden Störfallbetrieb: 
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Die nachfolgende Übersicht veranschaulicht den Sachverhalt: 

 

Gemäß § 50 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) sollen im 
Rahmen und mit Mitteln der Bauleitplanung die Auswirkungen von 
schweren Unfällen in Betriebsbereichen (sog. „Dennoch-Störfälle“, die 
sich trotz aller betriebsbezogenen Sicherheitsmaßnahmen ereignen 
können) im Sinne des Artikels 3 Nr. 5 der Richtlinie 96/82/EG - Seveso–
II–Richtlinie auf die ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen die-
nenden Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete, insbe-
sondere öffentlich genutzte Gebiete, wichtige Verkehrswege, Freizeit-
gebiete und unter dem Gesichtspunkt des Naturschutzes besonders 
wertvolle oder besonders empfindliche Gebiete und öffentlich genutzte 
Gebäude so weit wie möglich vermieden werden. 

Hinweis: Am 01.06.2015 wurde die in § 50 BImSchG genannte Richtlinie 
96/82/EG – die Seveso–II–Richtlinie durch die Richtlinie 2012/18/EU – 
die sogenannte Seveso-III-Richtlinie abgelöst. Die neue Seveso-III-
Richtlinie (Richtlinie 2012/18/EU) zur Beherrschung von Gefahren 
schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen ist vom 4. Juli 2012 und wurde 
im Amtsblatt der Europäischen Union am 24.07.2012 veröffentlicht. Da 
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bislang die Seveso-III-Richtlinie nicht in das nationale Recht eingepflegt 
wurde (Anpassung der 12. BImSchV – z. Z. liegt nur ein Referenten-
entwurf vor) hat die Seveso-III-Richtlinie ab dem Datum der Ungültigkeit 
der Seveso-II-Richtlinie unmittelbaren Anwendungscharakter. 

Die Seveso-III-Richtlinie enthält sowohl Regelungen für betriebsbezo-
gene Anforderungen an Anlagen als auch Vorgaben für die „Haupt-
überwachung der Ansiedlung“. 

Die betriebsbezogenen Anforderungen an Anlagen finden sich in den 
Art. 5 ff. der Seveso-III-Richtlinie. Diese Anforderungen („aktiv-
planerischer Gefahrstoffschutz”) werden in Deutschland durch die Be-
treiberpflichten nach § 5 BImSchG und der 12. BImSchV (Störfall-
Verordnung) umgesetzt. 

Das europarechtliche Konzept des „land-use planning“ ist in Art. 13 der 
Seveso-III-Richtlinie geregelt. Art. 13 der Seveso-III-Richtlinie hat das 
Ziel, die Auswirkung von sogenannten Dennoch-Störfällen, also sol-
chen, die sich trotz aller betriebsbezogenen Sicherheitsmaßnahmen 
ereignen können, durch die Wahrung angemessener Sicherheitsab-
stände so gering wie möglich zu halten („passiv-planerischer Gefahr-
stoffschutz”). 

Dieses Ziel soll erreicht werden, indem zwischen Seveso Betrieben (Be-
triebsbereichen nach der 12. BImSchV) einerseits und den oben aufge-
führten schutzbedürftigen Bereichen und Nutzungen andererseits ein 
„angemessener Sicherheitsabstand“ eingehalten wird. 

 

Betriebsbereiche innerhalb des Plangebiets 

Die Neuansiedlung von Störfallbetrieben hat unter Beachtung des pas-
siv planerischen Störfallschutzes, sprich unter der Rücksichtnahme 
schutzbedürftiger Nutzungen in der Nachbarschaft innerhalb als auch 
außerhalb des Plangebiets, zu erfolgen. 

Um das Thema „Ansiedlung von Störfallbetrieben“ im gegenständlichen 
Planverfahren gebührend zu würdigen, bieten sich mehrere Möglichkei-
ten: 

• Zulässigkeit von Betriebsbereichen im Sinne von § 3 Abs. 5a 

BImSchG innerhalb des Plangebietes grundsätzlich aus-

schließen  
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Die Ansiedlung von Betriebsbereichen, deren „Schutzabstände“ 
sich auf schutzbedürftige Nutzungen in der Nachbarschaft aus-
wirken, widerspricht dem Regelungsinhalt des § 50 BImSchG und 
dem dort implementierten Trennungsgrundsatz. 

• Planerische Steuerung und Betrachtung im Bauleitplan-

verfahren 
Soll die Möglichkeit gegeben werden, dass sich Betriebsbereiche 
ansiedeln können, kann dies durch entsprechende planerische 
Steuerung und Betrachtung im Bauleitplanverfahren erfolgen, in-
dem entsprechende Flächen für Betriebsbereiche, die bestimmte 
angemessene Abstände zu den schutzbedürftigen Gebieten und 
Nutzungen nicht unterschreiten, vorgehalten werden. Hierbei ist 
sicherzustellen, dass innerhalb der angemessenen Abstände um 
diese gekennzeichneten Planbereiche für Betriebsbereiche keine 
schutzbedürftigen Nutzungen vorhanden sind, bzw. schutzbedürf-
tigen Nutzungen im betroffenen Bebauungsplanbereich ausge-
schlossen werden. In diesem Zusammenhang wird auf das Gut-
achten „Erarbeitung und Formulierung von Festsetzungsvor-
schlägen für die Umsetzung der Abstandsempfehlungen für An-
lagen, die einen Betriebsbereich i. S. v. § 3 Abs. 5a BImSchG bil-
den, nach den Vorgaben des BauGB und der BauNVO“ von Re-
deker / Sellner / Dahs verwiesen. Diese Publikation ist auf der 
Homepage der Kommission für Anlagensicherheit downloadbar. 
http://www.kasbmu.de/publikationen/andere/Gutachten_Bauleitpl
anung.pdf 

• Erfordernis der Einzelfallprüfung als textliche Festsetzung im 

Bebauungsplan zu fixieren 

Die Pflicht zur Berücksichtigung angemessener Abstände besteht 
nach aktueller Rechtsprechung des BVerwG Urteil 4 C 11.11 bzw. 
4 C 12.11 vom 20.12.2012 auch in Genehmigungsverfahren (bau-
rechtlicher als auch immissionsschutzrechtlicher Art), wenn die 
Thematik planerisch nicht in spezifischer Weise betrachtet und ge-
regelt worden ist. 
Daher wird im Einzelfall die Möglichkeit der Ansiedlung von Be-
triebsbereichen ohne Flächensteuerung gesehen, wenn im Zulas-
sungsverfahren durch Gutachten eines nach § 29b BImSchG be-
kannt gegebenen Sachverständigen die angemessenen Abstände 
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ermittelt werden und der Nachweis erbracht wird, dass durch die 
Ansiedlung kein planerischer Konflikt im Sinne des § 50 
Abs. 1 BImSchG hervorgerufen wird. Soll diese Möglichkeit für das 
Plangebiet offen gehalten werden, sollte das vorgenannte Erforder-
nis der Einzelfallprüfung als textliche Festsetzung im Bebauungs-
plan fixiert werden. 

 

Plangebiet innerhalb eines Achtungsabstands 

Das Plangebiet befindet sich innerhalb des Achtungsabstands zum Be-
triebsbereich der Covent Spedition GmbH. 

Befinden sich keine schutzbedürftigen Gebiete/Nutzungen innerhalb der 
Grenzen der Abstandempfehlungen, kann davon ausgegangen werden, 
dass mit planungsrechtlichen Mitteln hinreichend Vorsorge getroffen wur-
de, um die Auswirkungen von schweren Unfällen so weit wie möglich zu 
begrenzen und dem planerischen Schutzziel des § 50 Satz 1 BImSchG in 
dem Punkt entsprochen wird. 

Zu den schutzbedürftigen Nutzungen und Vorhaben zählen Wohnhäuser / 
Gebäude oder Anlagen zum nicht nur dauerhaften Aufenthalt von Men-
schen oder sensible Einrichtungen, wie Anlagen für soziale, kirchliche, kul-
turelle, sportliche und gesundheitliche Zwecke sowie öffentlich genutzte 
Gebäude und Anlagen mit Publikumsverkehr –auch Verwaltungsgebäude, 
wenn diese nicht nur gelegentlich Besucher empfangen– als auch wichtige 
Verkehrswege.  

In der Entwurfsbegründung zum Bebauungsplan E 12/2 sind mit den pla-
nungsrechtlichen Festsetzungen die oben aufgeführten schutzbedürftigen 
Nutzungen überwiegend ausgeschlossen. Es wird empfohlen zudem die 
öffentliche Nutzung / Anlagen mit regelmäßigem Publikumsverkehr und 
Anlagen für Freizeitnutzung im Plangebiet zu untersagen. Soll eine öffent-
liche Nutzung im Plangebiet zugelassen werden, so empfiehlt sich zur Er-

mittlung eines angemessenen Sicherheitsabstands eine Einzelfallbe-
trachtung durch Gutachten eines nach § 29a BImSchG bekannt gegebe-
nen Sachverständigen. 

 

zum Flächennutzungsplan 

Nach Prüfung der Belange im Zuständigkeitsbereich des Dezernats 53.1 
bestehen gegen die vorgestellte FNP-Änderung keine Bedenken. 
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Im Rahmen der 78. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt 
Emmerich sollen Industrie- und Gewerbeflächen planungsrechtlich ent-
wickelt werden. 

Ich weise darauf hin, dass bei der planerischen Zielsetzung eine Ge-
werbliche Baufläche (Gewerbe- oder Industriegebiet) zu entwickeln, pla-
nungsrechtlich auch Anlagen zulässig wären, die einen Betriebsbereich 
nach der Störfall-Verordnung bilden oder Teil eines solchen Betriebsbe-
reiches (zum Beispiel in Form eines Gefahrstofflagers) wären. Die An-
siedlung von diesen Störfallbetrieben hat unter Beachtung der passiv 
planerischen Störfallvorsorge, sprich unter der Rücksichtnahme schutz-
bedürftiger Nutzungen in der Nachbarschaft, innerhalb als auch außer-
halb von Plangebieten zu erfolgen. Dies ist konkret in der verbindlichen 
Bauleitplanung zu berücksichtigen und zu regeln. Da sich die Vorgaben 
des § 50 BImSchG allerdings nicht nur an die verbindliche sondern auch 
an die vorbereitende Bauleitplanung richten, sollten die Belange der 
passiv planerischen Störfallvorsorge bereits im konkret anstehenden 
FNP-Änderungsverfahrens thematisiert werden, um einen Mangel in der 
späteren Abwägung gem. § 1 Abs. 7 BauGB durch Außerachtlassung 
des Themas Störfallschutz zu vermeiden. 

 

Hinsichtlich der Belange des Gewässerschutzes (Dez. 54) ergeht fol-
gende Stellungnahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 

 

Ansprechpartner: 

• Belange der Denkmalangelegenheiten (Dez. 35.4) 
Frau Dr. Borgmann, Tel. 0211/475-1334, E-Mail: barbara.borgmann@brd.nrw.de 

• Belange des Immissionsschutzes (Dez. 53) 
Herr Wucherpfennig, Tel. 0211/475-9185, E-Mail: christian.wucherpfennig@brd.nrw.de 

 

Hinweis:  

Diese Stellungnahme erfolgt im Zuge der Beteiligung der Bezirksregie-
rung Düsseldorf als Träger öffentlicher Belange. 

Insofern wurden lediglich diejenigen Fachdezernate beteiligt, denen die-
se Funktion im vorliegenden Verfahren obliegt. Andere Dezernate/Sach-
gebiete haben die von Ihnen vorgelegten Unterlagen daher nicht ge-
prüft. 
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Dies kann dazu führen, dass von der Bezirksregierung Düsseldorf z.B. 
in späteren Genehmigungs- oder Antragsverfahren auch (Rechts-) Ver-
stöße geltend gemacht werden können, die in diesem Schreiben keine 
Erwähnung finden. 

 

Bitte beachten Sie die Anforderungen an die Form der TÖB-Beteiligung: 

http://www.brd.nrw.de/wirueberuns/TOEB/TOEB.html 

und 

http://www.brd.nrw.de/wirueberuns/PDF/Koordinierung_von_TOEB_Stellungnahmen.pdf 

 
Im Auftrag 

gez. 

Zimmerhofer 





 

Hausanschrift: Überweisungen an Bundeskasse Trier 
Hachestraße 61, 45127 Essen Deutsche Bundesbank, Filiale Saarbrücken   
Tel.-Nr. +49 (201) 2420-0  BLZ 590 000 00    Konto-Nr. 590 010 20 
Fax-Nr. +49 (201) 2420-699 IBAN DE 81 5900  0000  0059 0010 20      BIC: MARKDEF1590      
Öffentliche Verkehrsmittel: Fern-, Regional- sowie S-Bahnen bis Essen Hbf (von dort ca. 200 m Fußweg) 
 

Formgebundene, fristwahrende oder sonstige rechtserhebliche Erklärungen sind ausschließlich auf dem Postweg einzureichen. 

 

   

 

Außenstelle Essen 

   
Eisenbahn-Bundesamt, Postfach 10 11 54, 45011 Essen 

 
Stadt Emmerich am Rhein 
Postfach 100 864 
46428 Emmerich am Rhein 

Bearbeitung:  Inge Lade 

Telefon: +49 (201) 2420-134 

Telefax: +49 (201) 2420-699 

E-Mail: ladei@eba.bund.de 

Sb1-esn-kln@eba.bund.de 

Internet: www.eisenbahn-bundesamt.de 

Datum: 23.02.2016 

Geschäftszeichen (bitte im Schriftverkehr immer angeben)   

64140-641ppa/001-2016#011   

 

Betreff: PFA 3.4 TÖB der Strecke Oberhausen – Emmerich – Staatsgrenze, 
Bebauungsplanverfahren E 12/2 Weseler Straße/Südost 

Bezug: Ihr Schreiben vom 25.01.2016, Az. 5 

Anlagen: 0 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

sehr geehrte Frau Reinartz, 

 

gegen das o. g. Bebauungsplanverfahren habe ich keine Bedenken, soweit dies keinen Einfluss 

auf den geplanten Ausbau der benachbarten Hollandstrecke hat. Da der Plan bereits ausgelegen 

hat, gilt die Veränderungssperre des § 19 Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG). 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

Inge Lade 



















Bebauungsplanverfahren E 12/2 - Weseler Straße / Südost -
Semrau, Sandra 
An:
andrea.reinartz@stadt-emmerich.de
24.02.2016 11:57
Kopie:
"Stadt Emmerich am Rhein (elisabeth.riepe@stadt-emmerich.de)"
Details anzeigen

Sehr geehrte Frau Reinartz,

für die Zusendung der Beteiligungsunterlagen im Rahmen der Offenlage danke ich Ihnen. Mit 

den unter Punkt 7.8.2 getroffenen Regelungen sind die Belange der Bodendenkmalpflege 

angemessen berücksichtigt.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

S e m r a u

____________________________
LVR-Amt für Bodendenkmalpflege
Endenicher Straße 133
53115 Bonn
Tel: 0228/9834-137
E-Mail: sandra.semrau@lvr.de
E-Mail: bodendenkmalpflege@lvr.de
http://www.bodendenkmalpflege.lvr.de/

------------------------------

Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) arbeitet als Kommunalverband mit rund 18.000 

Beschäftigten für die 9,4 Millionen Menschen im Rheinland. Mit seinen 41 Schulen, zehn 

Kliniken, 19 Museen und Kultureinrichtungen, drei Heilpädagogischen Netzen, vier 

Jugendhilfeeinrichtungen und dem Landesjugendamt erfüllt er Aufgaben, die rheinlandweit 

wahrgenommen werden. Der LVR ist Deutschlands größter Leistungsträger für Menschen mit 

Behinderungen und engagiert sich für Inklusion in allen Lebensbereichen. „Qualität für 

Menschen“ ist sein Leitgedanke.

Die 13 kreisfreien Städte und die zwölf Kreise im Rheinland sowie die StädteRegion Aachen sind 

die Mitgliedskörperschaften des LVR. In der Landschaftsversammlung Rheinland gestalten 

Politikerinnen und Politiker aus den rheinischen Kommunen die Arbeit des Verbandes.
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AW: Bebauungsplanverfahren E 12/2 –Weseler Straße / Südost-; Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB
Bettina.Georgi 
An:
Andrea.Reinartz
02.02.2016 11:54
Details anzeigen

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Reinartz,

da alle Bedingungen, Auflagen und Anregungen meiner Stellungnahme vom 26.06.2014 berücksichtigt 

wurden und durch die Änderungen im Bebauungsplan die von hier betreuten Belange nicht nennenswert 

berührt werden bestehen von hiesiger Seite keine Bedenken.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

B. Georgi

Landesbetrieb Straßenbau NRW

Regionalniederlassung Niederrhein

Außenstelle Wesel

Augustastr. 12

46483 Wesel

0281/108320

PCFax: 0211/875651172152

bettina.georgi@strassen.nrw.de

Von: Andrea.Reinartz@stadtemmerich.de [mailto:Andrea.Reinartz@stadtemmerich.de] 

Gesendet: Montag, 25. Januar 2016 15:56

An: bauleitplanungen@brd.nrw.de; DBSImmKLNBaurecht@deutschebahn.com; ptiduisburgpbl

3@telekom.de; bauleitplanung@gelsenwasser.de; bn@gwenergienetze.de; stellungnahmen@westnetz.de; 

info@kommunalbetriebeemmerich.de; NLWeselPlan3 <Plan3.aswes@strassen.nrw.de>; info@lb

naturschutznrw.de; kleve@lwk.nrw.de; manfred.gitzler@niagonline.de; gerber@niederrhein.ihk.de; 

kleve@kb.rlv.de; einsatzleitungsugoch@schoenmackers.de; netzservice@swegmbh.de; 
leitungsauskunft@thyssengas.com; zentralePlanungND@unitymedia.de; krebbingkw@tweemmerich.de

Betreff: Bebauungsplanverfahren E 12/2 –Weseler Straße / Südost; Beteiligung der Behörden und sonstigen 

Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB
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Unitymedia NRW GmbH | Postfach 10 20 28 | 34020 Kassel  Bearbeiter(in): Frau Weise 

Abteilung: Zentrale Planung 

Direktwahl: +49 561 / 7818 - 180 

E-Mail: ZentralePlanungND@unitymedia.de 

Vorgangsnummer: 114562 

 
Stadt Emmerich am Rhein 
Fachbereich 5 -Stadtentwicklung- 
Frau Andrea Reinartz 
Geistmarkt 1 
46446 Emmerich am Rhein 

 

Datum   
08.02.2016 

Bebauungsplanverfahren E 12/2 –Weseler Straße / Südost- sowie 78. Änderung des 
Flächennutzungsplanes 
 

Sehr geehrte Frau Reinartz, 

vielen Dank für Ihre Informationen. 
Gegen die o. a. Planung haben wir keine Einwände. 
Eigene Arbeiten oder Mitverlegungen sind nicht geplant. 
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte geben Sie dabei immer unsere oben stehende 
Vorgangsnummer an. 
 
 
Freundliche Grüße 
 
 
Zentrale Planung Unitymedia 
 
 
 
 
 
 
 
 

Änderung der Adressdaten bei Unitymedia 
Bitte richten Sie Ihre Anfragen ab sofort an folgende Adressen: 

eMail: ZentralePlanungND@unitymedia.de oder 

Postanschrift:  Unitymedia NRW GmbH, Postfach 10 20 28, 34020 Kassel 

mailto:ZentralePlanungND@unitymedia.de





